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Fachpräambel 

Die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7.7.1972 i.d.F. vom 16.6.2000) beschreibt 
für das Fach Sport: 

„In Sport werden Kurse in enger Praxis – Theorie – Verknüpfung – auch im Sinne 
fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernens – angeboten. Sportkurse können 
entweder Grund- oder unter bestimmten Bedingungen Leistungskurse sein.“ 

Entsprechend der Gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonfe­
renz, des Präsidenten des Deutschen Sportbundes und des Vorsitzenden der Sportmi­
nisterkonferenz über die Bedeutung des Schulsports für lebensbegleitendes und -langes 
Sporttreiben vom 7. Dezember 2000 ist das Fach Sport in allen Schulstufen den folgen­
den Zielen verpflichtet: 

„Der Schulsport ist ein unaustauschbarer Bestandteil umfassender Bildung und Erzie­
hung. Er soll bei allen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung und am 
gemeinschaftlichen Sporttreiben wecken und die Einsicht vermitteln, dass kontinuierli­
ches Sporttreiben verbunden mit einer gesunden Lebensführung sich positiv auf ihre 
körperliche, soziale und geistige Entwicklung auswirkt. Gleichzeitig soll Sport in der 
Schule Fähigkeiten wie Fairness, Toleranz, Teamgeist und Leistungsbereitschaft för­
dern und festigen. Als einziges Bewegungsfach leistet Sport seinen spezifischen Bei­
trag für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung.“ 

Im Zentrum des Sportunterrichts steht das aktive sportliche Handeln unter verschiede­
nen gesetzten oder selbst gewählten Perspektiven, d.h. die Vermittlung vielfältiger, 
unmittelbarer Erlebnisse und Erfahrungen und deren reflexive Verknüpfung. Die all­
gemein bildende Funktion des Sportunterrichts wird insbesondere dadurch betont, dass 
er u. a. folgende Grunderfahrungen ermöglicht: 

•	 Möglichkeiten der Erweiterung des individuellen Bewegungsrepertoires, des Be­
wegungskönnens und der Entwicklung von Lernstrategien 

•	 körper- und bewegungsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse und Einsichten 

•	 verantwortlichen Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit 

•	 Hinführung zum lebensbegleitenden und - langen Sporttreiben 

•	 sozial und ökologisch verantwortliches Handeln. 

Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen sind Ausdruck der Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte in den Abiturprüfungen, des Wandels in den gesellschaftlichen Erwartungen 
an das Fach sowie des Standes der fachlichen Diskussion um Aufgaben, Ziele und 
Formen des Sportunterrichts in der Oberstufe. Der Sportunterricht orientiert sich an der 
Mehrperspektivität sportlichen Handelns (z.B. Leistung, Gesundheit, Kooperation, 
Wahrnehmung). Das breite Spektrum unterschiedlicher Bewegungsfelder und Sportar­
ten eröffnet Möglichkeiten, um unterschiedliche Motive für das Sporttreiben vertieft zu 
erfahren, zu bewerten und für sich und andere zu erschließen. 
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Bezüglich der Erfüllung der fachspezifischen Aufgaben und der Aussagen in der „Ver­
einbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe“ der KMK ergeben sich Anforde­
rungen an den Unterricht, die auch im Fach Sport spezifisch eingelöst werden können, 
wobei folgende Aspekte besonders hervorzuheben sind: 

Selbstständigkeit im Lernen, Üben und Anwenden sowie die Reflexion über die eigene 
Lernkultur, Wahrnehmung der Werteerziehung, Einübung sozialer Verantwortung und 
Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft, fachübergreifendes und fächerverbin­
dendes Lernen zum Aufbau strukturierten Wissens, Schaffung von Verantwortungsbe­
wusstsein für die eigene Entwicklung, Pflege der Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Entwicklung von Entscheidungsfähigkeit. 

Die Prüfungsaufgaben im Abitur erfordern einen Unterricht, der den Aufbau grundle­
gender Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten als Schwerpunkt hat und sich dabei an 
der Mehrperspektivität orientiert. In Verbindung mit dem Erwerb sportlicher Fertig­
keiten und fachspezifischer Fähigkeiten soll auch das sportliche Handeln im gesell­
schaftlichen Kontext reflektiert werden. Die Aufgabenstellungen in der Prüfung müs­
sen verstärkt fachübergreifende Problemfelder und Praxis – Theorie – Bezüge anspre­
chen. Dies setzt einen Unterricht voraus, der Möglichkeiten bietet, Zusammenhänge zu 
entdecken und Themen auf unterschiedliche Art zu bewältigen und begründet Urteile 
zu finden. 

Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen im Fach Sport nehmen das Dargestellte in 
folgender Weise auf: 

•	 Fachübergreifende und fächerverbindende Aufgaben werden ausgeweitet. 

•	 Neben der Perspektive der Leistung werden weitere Perspektiven (z.B. Gesundheit, 
Kooperation, Wahrnehmung) thematisiert. 

•	 Es werden die Möglichkeiten einer engeren Praxis – Theorie - Verbindung darge­
stellt. 

•	 Anforderungsbereiche werden auf den Ebenen Reproduktion, Reorganisation und 
Gestalten/Werten beschrieben. 

•	 Eine Beschreibung der zulässigen Aufgabenarten wird gegeben. 

•	 Kriterien, mit deren Hilfe überprüft werden kann, ob eine Prüfungsaufgabe das 
anzustrebende Anspruchsniveau erreicht, werden beispielhaft dargestellt. 

•	 Hinweise und Aufgabenbeispiele für die Gestaltung der praktischen, schriftlichen 
und mündlichen Prüfung sowie zu neuen Prüfungsformen werden angeboten. 

Nach Maßgabe des vorangegangenen Unterrichts, dem die Lehrpläne der Länder 
zugrunde liegen, werden unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen Prü­
fungsinhalte ausgewählt und Prüfungsaufgaben erstellt. Einerseits werden begründete 
Festlegungen getroffen, andererseits Gestaltungsräume eröffnet. In diesem Sinne defi­
nieren die Hinweise zur Aufgabenstellung fachliche Qualitätsanforderungen, sind aber 
gleichzeitig hinreichend offen für unterschiedliche didaktische und pädagogische 
Konzepte und zukünftige Weiterentwicklungen des Faches. 
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I. Festlegungen für die Gestaltung der Abiturprüfung 

1 Fachliche Inhalte und Qualifikationen 

1.1 Kompetenzen und die ihnen zugeordneten Qualifikationen 

In der Abiturprüfung im Fach Sport wird die Befähigung zum verantwortlichen Um­
gang mit dem eigenen Körper und zu einer lebensbegleitenden, eigenständigen und 
selbstbestimmten sportlichen Handlungskompetenz im Rahmen von Leistungs-, Ge­
sundheits- oder Freizeitsport sowie deren theoretische Aufarbeitung nachgewiesen. 
Sportliche Handlungskompetenz schließt Fach- , Sozial– und Selbstkompetenz ein. 

Die Anforderungen für die Prüfungen sowie für alternative Prüfungskomponenten sind 
so zu gestalten, dass ein möglichst breites Spektrum von Qualifikationen an geeigneten 
Inhalten überprüft werden kann. Die Prüfungsanforderungen setzen voraus, dass die 
Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe die Mehr­
perspektivität sportlicher Sinngebungen erfahren und reflektiert haben und über gesi­
cherte fachspezifische Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Einsichten verfügen. 

Die Prüfung bezieht sich in den jeweiligen Teilbereichen auf das Unterrichtsgeschehen 
in der Qualifikationsphase. In der Abiturprüfung ist daher ein enger Bezug zu den im 
Unterricht der Prüflinge thematisierten Perspektiven herzustellen. 

Die den Kompetenzen zugeordneten Qualifikationen werden im Folgenden ohne Unter­
scheidung von Schwierigkeitsgraden und ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufge­
führt. Einzelne Qualifikationen überschneiden sich wegen der erforderlichen engen 
unterrichtlichen Verzahnung von Bewegungspraxis und theoretischer Reflexion und 
werden nur analytisch getrennt aufgeführt. Kompetenzen, deren Feststellung die Abi­
turprüfung zum Ziel hat, sind : 

Fachkompetenz 

Sachkompetenz 

•	 Sportmotorische Fertigkeiten 

•	 Allgemeine und spezielle Spielfähigkeit 

•	 Motorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koor­
dination) 

•	 Fähigkeit zum rhythmischen, tänzerischen, gymnastischen und spielerischen Ges­
talten von Bewegung 

•	 Fähigkeit zum kreativen und produktiven Umgang mit Formen der Bewegung und 
des Spiels 

•	 Entwicklung und Formulierung von einfachen Hypothesen in der Auseinanderset­
zung mit der eigenen Bewegungspraxis 

•	 Bewegungs- und Handlungsorientierung, die sowohl praktisch-handelnde als auch 
theoretisch-reflexive Anteile umfasst 
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•	 Anwendung von Erklärungsmodellen und Testverfahren aus verschiedenen sport­
wissenschaftlichen Disziplinen und kritische Überprüfung ihrer Eignung für die 
Lösung der jeweiligen Bewegungsprobleme oder –aufgaben 

•	 Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die 
engen Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, 
z.B. 

–	 Beitrag von Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und 
sinnvollen Freizeitgestaltung 

–	 Problematik von leistungssteigernden Mitteln (Doping) 

–	 Toleranz gegenüber fremden Körper- und Bewegungskulturen 

–	 Möglichkeiten der ästhetischen und gestalterischen Auseinandersetzung mit 
der Wirklichkeit 

–	 Notwendigkeit umweltbewussten Handelns 

–	 Leistung des organisierten Sports 

–	 kritische Reflexion des Sports in den Medien. 

•	 Reflexionsfähigkeit über die im Sportunterricht möglichen Erfahrungen und Erleb­
nisse 

•	 Analyse und Bewertung verbaler und nonverbaler Handlungen im Sport 

•	 Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zum selbstständigen 
Lernen, begründeten Urteilen und Handeln. 

Methodenkompetenz 

•	 Arbeitsweisen zur systematischen Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von 
Informationen, Materialien und Medien (z.B. Texte, Diagramme, Lehrfilme, Bild­
reihen, Videoaufzeichnungen von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen, Inter­
netnutzung) sowie zur Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in unterschiedli­
chen Kontexten 

•	 Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse, 
Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und -sicherung 

•	 Anwendung angemessener Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteue­
rung sowie deren kritische Beurteilung hinsichtlich ihrer Eignung für geplante
Änderungs- bzw. Adaptationsprozesse 

•	 Beobachtung, Beschreibung und Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhand­
lungen sowie Fähigkeit zur gezielten Bewegungskorrektur 
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•	 Organisation von Bewegungsarrangements, selbstständig geplante Durchführung
von Übungssequenzen (Vorbereitung und Veränderung der Übungsstätte, funkti­
onsgerechter Einsatz von Geräten) und Spielsituationen (z.B. zur lerngruppenadä­
quaten Berücksichtigung von Interessens- und Leistungsunterschieden) 

•	 Planungskompetenz für Lernstrategien, bei denen Selbststeuerung und Eigenver­
antwortlichkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit wesentliche Bestand­
teile sind. 

Sozialkompetenz 

•	 Fähigkeit, unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung, Interesse etc. 
zu erkennen, Rücksicht zu nehmen, Stärkere anzuerkennen, Schwächere zu unter­
stützen und sie zu integrieren 

•	 Verwendung angemessener Arbeits-, Gesprächs- und Kooperationstechniken, um 
in der Gruppe / Mannschaft gemeinsam Aufgaben lösen zu können 

•	 Entwicklung und Ausbildung fairen Verhaltens und von Strategien zur Lösung von 
Konflikten 

•	 Helfen und Sichern im Lern- und Übungsprozess 

Selbstkompetenz 

•	 Fähigkeit zu bewusstem und zielgerichtetem Bewegungshandeln 

•	 Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den eigenen 
Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen Bewegungs­
möglichkeiten 

•	 Fähigkeit zur Wahrnehmung und Einschätzung körperlicher Reaktionen auf Bewe­
gung, Spiel und Sport sowie Fähigkeit zur Wahrnehmung des eigenen körperlichen 
Zustandes, darauf aufbauend die Entwicklung adäquater Verhaltensweisen 

•	 Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf eigene und fremde Ausdrucks- und Darstel­
lungsformen (Rhythmus, räumlich-zeitliche Gliederung von Bewegungen, Bewe­
gungsfluss etc.) 

•	 Fähigkeit zur realistischen Einschätzung von Zielen und Risiken beim Sport 

•	 Übernahme von Verantwortung für die eigene sportliche und körperliche Ent­
wicklung 

1.2 Fachliche Inhalte 

1.2.1 Sportpraktische Inhalte 

Sportarten und sportpraktische Inhalte werden sieben Bewegungsfeldern zugeordnet. 
Einzelne Sportarten und sportpraktische Inhalte können in verschiedenen Bewegungs­
feldern thematisiert werden. 
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Soweit in den Ländern weitere Sportarten oder sportpraktische Inhalte in den genannten 
Bewegungsfeldern oder bewegungsfeldübergreifenden Kurskonzeptionen vorgesehen 
sind, muss dies durch Bestimmungen des jeweiligen Landes abgesichert sein. 

Laufen, Springen, Werfen	 - Leichtathletik 
- Orientierungslauf

Spiele - Basketball 
- Fußball
- Handball
- Hockey
- Volleyball
- Badminton
- Tennis
- Tischtennis

Bewegen an und mit Geräten - Gerätturnen 
- Trampolin
- Akrobatik
- Synchronturnen

Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten - Gymnastik 
- Tanz*
- Bewegungs­

künste 
Bewegen im Wasser - Sportschwimmen 

- Rettungs­
schwimmen 

- Wasserball
- Wasserspringen
- Synchron­

schwimmen 
- Tauchen

Mit/gegen Partner kämpfen - Fechten 
- Judo
- Ringen

Fahren, Rollen, Gleiten - Radfahren 
- Ski und Snow­

board fahren 
- Inline – Skating 
- Kanu
- Rudern
- Surfen/Segeln

*	 An Staatlichen Ballettschulen mit einer Oberstufe können Tanzrichtungen Bewegungsfeldern gleichgesetzt 
werden. 

1.2.2 Sporttheoretische Inhalte 

Die Prüfung bezieht sich auf die folgenden Kenntnisbereiche, die im Prüfungsfach 
behandelt werden müssen. Die Prüflinge müssen in der Lage sein, in allen drei Berei­
chen Themen zu bewältigen. Die ersten – durch Kursivdruck gekennzeichneten – 
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Themenfelder sind für die Prüfung vorauszusetzen. Die weiteren Themenfelder können 
ebenfalls für die Prüfung herangezogen werden. 

Kenntnisse zur Realisierung des eigenen sportlichen Handelns 

•	 Spezifische Grundlagen der unterrichteten Sportarten und weiterer sportprakti­
scher Inhalte 

•	 Funktionszusammenhänge von Bewegungsabläufen 

•	 Grundlagen, Erhaltung und Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
durch Training 

•	 Grundlagen des motorischen Lernens 

•	 Prinzipien zur Gestaltung von Bewegungsabläufen und sportlichen Handlungssitu­
ationen 

•	 Verletzungsprophylaxe und Unfallverhütung 

•	 Grundlagen einer gesunden Lebensführung 

• Bedeutung von Verantwortung und Wagnis im sportlichen Handeln 

Kenntnisse zum individuellen sportlichen Handeln im sozialen Kontext 

•	 Zusammenhang von Motiven, Werten, Normen und sportlichen Regeln 

•	 Organisation sportlicher Übungs- und Wettkampfsituationen mit anderen und für 
andere 

•	 Formen sozialen Verhaltens im Sport 

•	 Geschlechtsspezifische Interessens- und Leistungsunterschiede 

•	 Förderungsmöglichkeiten eines umweltbewussten Sporttreibens 

• Gütemaßstäbe und Bezugsnormen bei der Bewertung sportlicher Leistung 

Kenntnisse über den Sport im gesellschaftlichen Kontext 

•	 Motive sportlichen Handelns oder 

•	 Wechselbeziehung (Wirkungen und Einflussnahme) zwischen Wirtschaft, Politik, 
Medien und Sport 

•	 Erscheinungsformen des Sports - einschließlich historischer Entwicklungen und 
aktueller Veränderungen 

•	 Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur im Umfeld der Schülerinnen und Schüler 

•	 Berufsfeld Sport 



1.2.3 Differenzierung der Anforderungen im Grundkurs- und Leistungskursfach 

Die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 16.06.2000) weist 
den unterschiedlichen Kurstypen in der Qualifikationsphase unterschiedlich akzentu­
ierte Aufgaben zu: dem Grundkursfach die Vermittlung einer wissenschaftspropädeu­
tisch orientierten Grundbildung, dem Leistungskursfach die systematische, vertiefte 
und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeit. 

Grund- und Leistungskurse im Fach Sport unterscheiden sich hinsichtlich der gemein­
samen Aufgabe einer Grundbildung im Hinblick auf fachliche Qualifikationen und 
fachliche Inhalte nicht grundsätzlich. Grund- und Leistungskursfach unterscheiden sich 
jedoch quantitativ und qualitativ in ihren Ausprägungen durch besondere Schwerpunkt­
setzungen in den Inhalten und Methoden. 

Grundkurse im Fach Sport erschließen die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur und 
vermitteln Schülerinnen und Schülern Handlungskompetenzen an exemplarisch ausge­
wählten Beispielen. Das schließt ein, sie auch anzuleiten, den Sport in seinen institutio­
nalisierten Formen auf seine unterschiedlichen Motive und Ziele zu untersuchen. Sie 
führen in grundlegende bewegungsbezogene Sachverhalte, Probleme und Zusammen­
hänge ein und zielen auf die Beherrschung wesentlicher Arbeitsmethoden und die 
exemplarische Erkenntnis fachübergreifender Zusammenhänge. 

Leistungskurse im Fach Sport unterscheiden sich in ihren Anforderungen von Grund­
kursen in: 

•	 der Anzahl der ausgewählten Inhalte, Theorien und Modelle 

•	 der Komplexität und dem Aspektenreichtum der ausgewählten Inhalte, Theorien 
und Modelle 

•	 dem Abstraktionsniveau, dem Differenzierungs- und dem Vertiefungsgrad 

•	 der Qualität der Praxis-Theorie-Verbindung 

•	 einem größeren Stellenwert der fachlichen Systematik 

•	 der Vielfalt und dem Beherrschungsgrad der fachlichen Methoden 

•	 den Anforderungen an selbstständige Arbeits- und Untersuchungsformen beim 

Wissenserwerb und in der Praxis-Theorie-Verbindung. 

2 Anforderungsbereiche 

2.1 Allgemeine Hinweise 

Die Abiturprüfung soll das Leistungsvermögen der Prüflinge möglichst differenziert 
erfassen. Dazu werden im Folgenden drei Anforderungsbereiche unterschieden. 

Obwohl sich weder die Anforderungsbereiche immer scharf gegeneinander abgrenzen 
noch die zur Lösung einer Prüfungsaufgabe erforderlichen Teilleistungen in jedem 
Einzelfall eindeutig einem bestimmten Anforderungsbereich zuordnen lassen, kann die 
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Berücksichtigung der Anforderungsbereiche wesentlich dazu beitragen, Einseitigkeiten 
zu vermeiden und die Durchschaubarkeit und Vergleichbarkeit der Prüfungsaufgaben 
sowie der Bewertung der Prüfungsleistungen zu erhöhen. 

Die tatsächliche Zuordnung der Teilleistungen hängt davon ab, ob die jeweilige The­
matik lediglich eine Wiederholung unterrichtlicher Ergebnisse verlangt, ob sie eine 
Neuorientierung unter Anwendung von im Unterricht erarbeiteten Kenntnissen und 
Fertigkeiten erfordert oder ob kreatives Anwenden, Begründen und Bewerten in kom­
plexeren und neuartigen Zusammenhängen erwartet wird. 

2.2 Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsbereiche 

2.2.1 Anforderungsbereich I 

In diesem Anforderungsbereich weisen die Prüflinge nach, dass sie Sachverhalte 
und/oder Fertigkeiten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang 
wiedergeben sowie gelernte und geübte Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in 
einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang beschreiben 
und anwenden können. 

Konkrete fachliche Leistungen in diesem Anforderungsbereich sind beispielsweise: 

•	 die präzise Wiedergabe von Definitionen und die sachgerechte Verwendung von 
Fachbegriffen 

•	 die Demonstration von Fertigkeiten 

•	 die terminologisch fachgemäße Beschreibung einer sportmotorischen Bewegung 
nach einem aus dem Unterricht bekannten Analyseverfahren 

•	 die Beschreibung der Wirkungen des Ausdauertrainings auf das Herz-Kreislauf-
System und die angemessene Anwendung der Prinzipien des Ausdauertrainings 

•	 die Beschreibung eines bekannten methodischen Vorgehens beim Erlernen einer 
Bewegungstechnik 

•	 die Beschreibung und Umsetzung taktischen Verhaltens und dessen Funktion 

•	 die Beschreibung und Umsetzung von Organisationsformen sportlicher Wettkämp­
fe 

•	 die Zuordnung von Dopingmitteln zu einer geläufigen Einteilung nach Wirkungs­
weisen. 

2.2.2 Anforderungsbereich II 

Dieser Anforderungsbereich umfasst selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbei­
ten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in
einem durch Übung bekannten Zusammenhang und selbstständiges Übertragen des 
Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Frage­
stellungen, veränderte Sachzusammenhänge oder abgewandelte Verfahrensweisen 
gehen kann. 
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Konkrete fachliche Leistungen in diesem Anforderungsbereich sind beispielsweise: 

•	 das Einbeziehen eigener Bewegungserfahrungen und gelernter Fertigkeiten in die 
Ausübung und Darstellung sportlicher Handlungen 

•	 die sachgerechte Auswahl und Anwendung von Bewegungsfertigkeiten und – 
fähigkeiten in vorgegebenen oder selbst geschaffenen Situationen 

•	 die sachgerechte Auswahl und Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Analy­
se sportmotorischer Bewegungen in einem neuen inhaltlichen Zusammenhang 

•	 die Auswertung physiologischer Daten (z. B. Diagramme, Tabellen) hinsichtlich 
des Leistungs- bzw. Trainingszustands der eigenen Person oder von anderen Pro­
banden 

•	 die strukturierte Auswertung eines auf sportliches Handeln bezogenen unbekannten 
Textes 

•	 das Erläutern des gesundheitlichen Wertes einer Sportart 

•	 das Erläutern der für ein spezielles Belastungsprofil charakteristischen Formen der 
Energiebereitstellung 

•	 die Übertragung erprobter Übungsformen bzw. methodischer Maßnahmen zur 
Verbesserung technischer Fertigkeiten oder taktischer Fähigkeiten in anderen Zu­
sammenhängen 

•	 die Konkretisierung und Reflexion bekannter theoretischer Modelle (z. B. der 
Leistungsmotivation) bezüglich der eigenen Praxis und durch Beispiele aus dem 
Sport 

•	 die sachlogisch gegliederte Zusammenstellung von Kenntnissen im Rahmen sport­
fachlicher Fragestellungen (z. B. Differenzierung sportlichen Handelns nach dem 
Grad des Dominanzverhaltens) 

•	 die Anwendung sporttheoretischer Kenntnisse auf Falldarstellungen. 

2.2.3 Anforderungsbereich III 

Dieser Anforderungsbereich umfasst planmäßiges und kreatives Verarbeiten komplexer 
Problemstellungen mit dem Ziel, zu selbstständigen Deutungen, Folgerungen, Wertun­
gen und begründeten Lösungen in praktischen und theoretischen Zusammenhängen zu 
gelangen. Dabei werden aus den gelernten Methoden oder Lösungsverfahren die zur 
Bewältigung der Aufgabe geeigneten selbstständig ausgewählt oder einer neuen Prob­
lemstellung angepasst. 

Konkrete fachliche Leistungen in diesem Anforderungsbereich sind beispielsweise: 

•	 die Auswertung eigener Bewegungserfahrungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf die Integration in das weitere Bewegungshandeln 
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•	 ein zielgerichteter Entwurf eines sportartspezifischen Handlungsplans (z. B. Fit­
nessprogramm, Trainingsplan, Ernährungsprogramm, Maßnahmen im Rahmen 
bewegungsfreundlicher Lebensräume, Patenschaft für einen Kinderspielplatz) 

•	 ein auf der Grundlage der Rahmenbedingungen realistischer Vorschlag zur Ges­
taltung einer sportlichen Situation oder eines konkreten sportlichen Handlungsfel­
des (z. B. zum Sporttreiben in einer informellen Gruppe, im Schulsport, im Sport­
verein oder in der Rehabilitation) und dessen Umsetzung 

•	 ein begründeter Vergleich verschiedener Bewegungen unter biomechanischen 
Aspekten 

•	 eine abgewogene persönliche Bewertung unterschiedlich zu beurteilender Erschei­
nungen im Bereich des Sports (z. B. Förderung des Spitzensports, Kinderhochleis­
tungssport) und daraus abzuleitende Folgerungen 

•	 eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Negativerscheinungen im Be­
reich des Sports (z. B. Regelverstöße und Unsportlichkeiten) und im Zusammen­
hang mit dem Sport (z. B. Umweltbelastung durch Sport, Gewalt im Umfeld sport­
licher Großveranstaltungen) sowie die eigenständige Entwicklung konkret darauf 
bezogener Problemlösungsvorschläge 

•	 eine begründete Bewertung von Entwicklungen im Bereich des Sports (z. B. An­
passungen bzw. Weiterentwicklungen in den offiziellen Regelwerken, Trendsport-
arten/neue Sportarten, Veränderung der Sportgewohnheiten in der Freizeit, Ten­
denzen im Mediensport) 

•	 eine kritisch – konstruktive Auseinandersetzung mit den Zukunftsmöglichkeiten 
des Sports in der heutigen Gesellschaft. 

3 Prüfungen 

3.1 Allgemeine Hinweise 

3.1.1 Sport als Leistungskursfach 

Sport kann als Leistungskursfach Gegenstand der Abiturprüfung sein. In Abschnitt 8.6 
der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ 
wird dazu ausgeführt, dass an die Stelle einer schriftlichen Prüfung eine besondere 
Fachprüfung, die auch einen schriftlichen Teil umfasst, tritt. 

Die Ergebnisse der beiden Prüfungsteile (sportpraktische und schriftliche Prüfung) 
werden zu einer Note zusammengefasst; dabei sollen die Ergebnisse der beiden Prü­
fungsteile gleiches Gewicht haben. Ein völliger Ausfall in einem der beiden Prüfungs­
teile schließt in der Regel eine ausreichende Prüfungsnote aus. Eine mangelhafte Leis­
tung in einem der beiden Prüfungsteile schließt in der Regel eine Note „Befriedigend“ 
oder besser aus. 
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3.1.2 Sport als Grundkursfach 

Sport kann ebenfalls Prüfungsfach der mündlichen Abiturprüfung sein. Die Prüfung 
kann als besondere Fachprüfung, die einen praktischen Teil umfasst, durchgeführt 
werden. 

Die Ergebnisse der beiden Prüfungsteile (sportpraktische und - theoretische Prüfung) 
werden zu einer Note zusammengefasst. Der Anteil der Ergebnisse des sportprakti­
schen Teils an der Gesamtnote soll mindestens die Hälfte, der Anteil des mündlichen 
Teils mindestens ein Drittel betragen. 

Sport kann 5. Prüfungskomponente sein. 

3.2 Sportpraktische Prüfung 

3.2.1 Allgemeine Hinweise 

Die in der KMK-Vereinbarung geforderte enge Praxis-Theorie-Verbindung erlaubt 
Prüfungen, die nach der Genehmigung des jeweiligen Ministeriums die sportprakti­
schen mit den theoretischen Prüfungsteilen verbinden. 

Die Prüfungsaufgaben sollen so gestaltet sein, dass sie möglichst viele Qualifikationen 
abzuprüfen in der Lage sind. 

Eine Besonderheit des Sports liegt darin, dass auch in Gruppenprüfungen individuelle 
Noten gegeben werden müssen. Dieses bedeutet, dass wegen der Abhängigkeit indivi­
dueller Leistungen von der Gruppenleistung in manchen Prüfungen den einzelnen 
Prüflingen in jedem Fall ausreichend Gelegenheit geboten werden muss, ihre Fähig­
keiten zu zeigen und diese bewerten zu lassen. 

Der Schwerpunkt in den Prüfungen liegt im Anforderungsbereich II. Da die besondere 
Fachprüfung auch theoretische Inhalte umfasst und Praxis- und Theorieprüfungen als 
Einheit gewertet werden, muss der Anforderungsbereich III – wenn er in der sportprak­
tischen Prüfung nicht erfüllt werden konnte – im theoretischen Teil der Prüfung ange­
messen berücksichtigt werden. 

3.2.2 Aufgabenarten 

Die Aufgabenarten bieten in unterschiedlicher Gewichtung die Möglichkeit, im Unter­
richt erworbene Bewegungsfertigkeiten und –fähigkeiten zu überprüfen und Bezug auf 
die pädagogischen Perspektiven des Faches zu nehmen. Die hier dargestellten Aufga­
benarten stellen Grundmuster dar, die auch kombinierbar sind: 

–	 Aufgaben, in denen eine individuelle Leistung in einer wettkampfnahen Situation 
vor dem Hintergrund zentraler Vorgaben in Form von Normwerten erbracht wird. 

–	 Aufgaben, in denen die sportliche Handlungsfähigkeit im Wettkampf oder einer 
wettkampfnahen Situation mit Gegnern nachgewiesen wird. 

–	 Aufgaben, in denen eine sportliche Fertigkeit oder eine taktischen Variante ohne 
Wettkampfnähe demonstriert wird, ggf. mit reflexiven Anteilen. 
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–	 Aufgaben, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Bewegungsfertigkeiten und 
-fähigkeiten in für sie neuen Situationen anwenden, ggf mit reflexiven Anteilen. 

–	 Aufgaben, in denen der Erfolg in einem Wettkampf bzw. einer wettkampfnahen 
Situation oder bei der Lösung einer unbekannten Bewegungsaufgabe von der ko­
operativen Leistung der Schüler abhängt, ggf. mit reflexiven Anteilen. 

–	 Aufgaben, in denen eine eigene Gestaltung präsentiert wird, ggf. mit reflexiven 
Anteilen. 

–	 Aufgaben, in denen eine sportliche Handlungssituation geplant, vollzogen, auch für 
andere organisiert, ggf. begründet und dargestellt wird. 

–	 Aufgaben, in denen eine sportliche Handlungssituation vollzogen und analysiert, 
darauf aufbauend ein Handlungsplan erstellt wird. 

3.2.3 Hinweise zum Erstellen der Prüfungsaufgaben 

Die folgenden Aussagen gelten für alle sportpraktischen Prüfungen. Die Prüfungsauf­
gaben sollen die Qualifikationen im Vollzug von Bewegungsfertigkeiten und 
-fähigkeiten überprüfen. Der Bewegungsvollzug steht immer im Mittelpunkt. Darauf 
aufbauend soll die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungs­
praxis geschaffen werden. Die Darstellung von Begründungen für die Durchführung 
von sportlichen Handlungssituationen können ebenfalls einbezogen werden. Die ge­
samte Prüfung erreicht dann ein angemessenes Niveau, wenn das Schwergewicht der 
zu erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II liegt und daneben die 
Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt werden, und zwar Anforderungsbereich I 
in höherem Maße als Anforderungsbereich III. 

Im Leistungskursfach werden mindestens drei Aufgaben gestellt. Sie sind mindestens 
zwei Bewegungsfeldern zuzuordnen und müssen zwei Aufgabenarten berücksichtigen. 
Eine Aufgabe muss eine wettkampfnahe Situation beinhalten. 

Im Grundkursfach werden mindestens zwei Aufgaben gestellt. Sie können sich auf ein 
Bewegungsfeld beschränken, müssen jedoch zwei Aufgabenarten berücksichtigen. Eine 
Aufgabe muss eine wettkampfnahe Situation beinhalten. Ist mehr als ein Bewegungs­
feld verpflichtend, müssen zwei Aufgaben aus einem Bewegungsfeld kommen. 

Für alle Bewegungsfelder werden die möglichen Prüfungsinhalte beschrieben, die im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Aufgabenarten zu entwickeln sind. Nicht alle Auf­
gabenarten sind mit allen denkbaren Prüfungsinhalten kombinierbar. 

3.2.4 Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistungen 

Den Aufgaben der sportpraktischen Prüfung werden von den Aufgabenstellern Be­
schreibungen der von den Schülerinnen und Schülern erwarteten Leistungen ein­
schließlich der Angabe von Bewertungskriterien beigegeben. Dabei sind von der 
Schulaufsichtsbehörde gegebene Hinweise für die Bewertung zu beachten und auf die 
gestellten Aufgaben anzuwenden. 

Im Erwartungshorizont werden sowohl bei zentralen als auch bei dezentralen Prü­
fungsverfahren – unter Beachtung länderspezifischer Regelungen – Grundlagen zum 
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Verständnis der angestrebten Anforderungsniveaus offengelegt. Die konkreten Leis­
tungserwartungen werden formuliert, die Grundlage für die Bewertung sind. 

Werden Prüfungsaufgaben nicht zentral gestellt, so ist der vorangegangene Unterricht, 
aus dem die vorgeschlagene Prüfungsaufgabe erwachsen ist, so zu erläutern, wie dies 
zum Verständnis der Aufgabe notwendig ist. Damit soll zugleich der Bezug zu den 
Anforderungsbereichen einsichtig gemacht werden. 

Laufen, Springen, Werfen 

Inhalte der Prüfung können sein: 

–	 Mehrkampf in der Leichtathletik - (mindestens 3 Disziplinen/ Mindestanforderun­
gen in II.1.2) 

– Orientierungslauf - (mindestens 2 Aufgaben)


Spielen


Alle unter 1.2.1 genannten Spiele können Gegenstand der Prüfung sein.


Prüfungsinhalte können sein:


–	 wettkampfnahes Spiel 

–	 wettkampfnahe Spielsituationen (mindestens 2) 

–	 sportartspezifische Techniken (mindestens 3) 

–	 individual- und gruppentaktische Fähigkeiten (mindestens 2) 

– spielspezifische Handlungskonzepte. 

Bewegen an und mit Geräten 

Prüfungsinhalte können sein: 

–	 2 Kürübungen im Gerätturnen 

–	 Sprungfolge mit mehreren Elementen auf dem Trampolin 

–	 Gerätearrangement 

– mehrteilige Akrobatikpräsentation


Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten


Inhalte der Prüfung können aus der Gymnastik, dem Tanz und den Bewegungskünsten

kommen.


Aufgaben können sein:


–	 Ausgestaltung einer vorgegebenen Bewegungsfolge 

–	 Themengebundene Bewegungsaufgabe 

–	 Themengebundene Bewegungsaufgabe mit Erläuterungen 
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Zwei der folgenden Bedingungen müssen berücksichtigt werden: 

–	 akustische Begleitung 

–	 ein gymnastisches Gerät 

– Partner/-in oder Gruppe 

Bewegen im Wasser 

Inhalte können sein : 

–	 2 Strecken in unterschiedlichen Lagen oder 1 Strecke im Lagenschwimmen im 
Sportschwimmen (Mindestanforderungen in II.1.2) 

–	 komplexe Übung im Rettungsschwimmen 

–	 Wasserball – siehe Spielen 

–	 Sprünge im Wasserspringen (mindestens 3, mindestens 2, wenn bewegungstheore­
tische Erläuterungen gegeben werden) 

–	 Kür im Synchronschwimmen 

– Tauchen 

Mit/ gegen Partner kämpfen 

Die Prüfung umfasst Aufgabenstellungen aus nur einer der Sportarten „Judo“ oder 
„Ringen“ oder „Fechten“. 

Inhalte können sein: 

–	 ein Kampf unter wettkampfnahen Bedingungen 

–	 sportartspezifische Stand- und Bodentechniken (mindestens 3) 

–	 Handlungsketten (mindestens 2) 

– eine Spezialtechnik mit bewegungstheoretischer Erläuterung 

Fahren, Gleiten, Rollen 

Die Prüfung umfasst Aufgabenstellungen aus nur einer der Sportarten Kanu, Rudern, 
Segeln, Inlineskating, Radfahren, Ski fahren, Surfen. 

Inhalte können sein: 

–	 Absolvieren einer Strecke auf Zeit oder im Wettbewerb 

–	 die Überprüfung von mindestens 3 Techniken 

–	 die Realisierung von 2 Spielformen 

–	 die Absolvierung eines Geschicklichkeitsparcours. 



Werden wettkampfnahe Aufgaben mit Zeitmessung gestellt, so muss das jeweilige 
Ministerium eine Bewertungstabelle genehmigen, die in Anlehnung an die für Leicht­
athletik und Schwimmen in Abschnitt II.1.2 festgelegten Mindestanforderungen entwi­
ckelt wird. 

Prüfungen in diesem Bewegungsfeld sind nur möglich, wenn sie innerhalb eines Unter­
richtstages durchgeführt werden können und zum Regelangebot des schulischen Unter­
richts gehörten. 

Weitere Prüfungsinhalte: 

Soweit in den Ländern weitere Prüfungsinhalte aus den genannten Bewegungsfeldern 
vorgesehen sind oder bewegungsfeldübergreifende Aufgaben gestellt werden, orientiert 
sich die Prüfung an den vorgenannten Anforderungen und Aufgabenarten. 

Werden in einzelnen Ländern Mehrkämpfe in mehr als den vorgegebenen Bewegungs­
feldern gefordert, so müssen in mindestens zwei Bewegungsfeldern die oben genannten 
Vorgaben berücksichtigt werden. 

3.2.5 Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die Bewertung der Prüfungsleistungen orientiert sich an den Aufgabenarten. Grund­
sätzlich sind messbare und beobachtbare Leistungen zu unterscheiden. Das Beurteilen 
der von den Prüflingen erbrachten Prüfungsleistung erfolgt unter Bezug auf die erwar­
tete Gesamtleistung. Für die messbaren Leistungen in den leichtathletischen und 
schwimmerischen Disziplinen sind verpflichtende Mindesttabellen erstellt worden, die 
sich bei den Aufgabenbeispielen finden. 

Bei der Erstellung der vorgegebenen Mindestwerte für die messbaren Leistungen 
wurde die Erkenntnis des abnehmenden Leistungszuwachses bei zunehmendem Leis­
tungsniveau berücksichtigt. Neu zu erstellende Tabellen haben dieses zu beachten. 

Den Beurteilenden steht bei den beobachtbaren Leistungen ein Beurteilungsspielraum 
zu. Unabhängig von den Spezifika der einzelnen Aufgabenarten gilt für die Bewertung: 

Die Note „gut“ (11 Punkte) ist erreicht, wenn die Bewegungshandlungen, die den 
festgelegten Kriterien entsprechen, in hohem Maße überwiegen und wenn sie in der 
Praxis–Theorie-Verbindung angemessen wahrgenommen, abstrahiert und fachsprach­
lich gut dargestellt werden. 

Die Note „ausreichend“ (5 Punkte) ist erreicht, wenn die den festgelegten Kriterien 
entsprechenden und nicht entsprechenden Bewegungshandlungen sich in etwa die 
Waage halten und wenn sie in der Praxis–Theorie-Verbindung in eben dieser Weise 
angemessen wahrgenommen, abstrahiert und fachsprachlich dargestellt werden. 

3.3 Schriftliche Prüfung 

3.3.1 Allgemeine Hinweise 

Eine Prüfungsaufgabe für die schriftliche Abiturprüfung im Leistungsfach Sport besteht 
aus mindestens zwei Aufgaben. Die Prüfungsaufgabe bezieht zwei der in Abschnitt 
1.2.2 genannten Kenntnisbereiche ein und darf sich nicht auf die Inhalte nur eines
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Kurshalbjahres beschränken (vgl. Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasia­
len Oberstufe in der Sekundarstufe II - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
13.12.1973 i.d.F. vom 16.06.2000 - § 5 Abs. 4). 

Die Prüfungsaufgaben müssen so gestellt sein, dass sie den Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit geben, durch ihre Prüfungsarbeit zu zeigen, in welchem Maße sie die 
erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Faches beherrschen und in der 
Lage sind, eine gestellte Aufgabe sachbezogen und angemessen in selbständiger Arbeit 
zu lösen. 

Eine entsprechende Aufgabenstruktur eröffnet den Prüflingen unter jeweils vergleich­
baren Rahmenbedingungen die Möglichkeit, in einem überschaubaren inhaltlichen 
Zugriff differenzierte Leistungen zu erbringen, zu denen sie durch ihre Unterrichtsteil­
nahme befähigt worden sind. Zugleich gewährleistet diese Aufgabenstruktur eine ­
unabhängig von der jeweiligen Thematik - einheitliche Bewertungspraxis. 

Die Teilaufgaben einer schriftlichen Prüfungsarbeit sollen so unabhängig voneinander 
sein, dass eine Fehlleistung - insbesondere am Anfang - nicht die weitere Bearbeitung 
der Aufgabe unmöglich macht. 

3.3.2 Aufgabenarten 

Für die schriftliche Prüfungsarbeit im Leistungsfach Sport sind folgende Aufgabenarten 
möglich: 

–	 Erörterung in Form mehrerer thematisch geschlossener Aufgaben mit (Text, Gra­
fik, Statistik usw.) oder ohne Material zur Auswertung 

–	 Erörterung einer thematisch geschlossener Aufgaben mit oder ohne Material zur 
Auswertung. 

Die Aufgabenarten haben gemeinsam, dass sie die in der Sporttheorie möglichen 
Kenntnisbereiche, spezifischen Sachverhalte und Problemstellungen ansprechen. Sie 
bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten der Prüflinge zur Analyse, Erörterung und begrün­
deten Stellungnahme zu überprüfen. Inhaltlich sind die Aufgaben durch die unter 1.2.2 
dargestellte Aufstellung festgelegt. 

3.3.3 Hinweise zum Erstellen einer Prüfungsaufgabe 

Die Prüfungsaufgabe für die schriftliche Abiturprüfung soll sowohl sachliche als auch 
methodische Kompetenzen in möglichst großer Breite überprüfen. 

Eine Prüfungsaufgabe muss sich auf zwei der in Abschnitt 1.2.2 beschriebenen Kennt­
nisbereiche erstrecken. Die Prüfungsaufgabe erreicht dann ein angemessenes Niveau, 
wenn das Schwergewicht der zu erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbe­
reich II liegt und daneben die Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt werden, 
und zwar Anforderungsbereich I in höherem Maße als Anforderungsbereich III. 

Entsprechende Anteile der Anforderungsbereiche können insbesondere durch die 
geeignete Wahl der nachzuweisenden sachlichen und methodischen Kompetenzen, 
durch die Struktur der Prüfungsaufgabe sowie durch entsprechende Formulierungen der 
Texte erreicht werden (vgl. 2.1). Diese Wahl sollte so erfolgen, dass eine prüfungsdi­
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daktisch sinnvolle, selbstständige Leistung gefordert wird, ohne dass der Zusammen­
hang zur bisherigen Unterrichts- und Klausurpraxis verloren geht 

Jede Aufgabe kann in Teilaufgaben gegliedert sein, die jedoch nicht beziehungslos 
nebeneinander stehen sollen. Durch die Gliederung in Teilaufgaben und die Auswahl 
der gegebenenfalls vorgelegten Texte und/ oder anderer Materialien sollen 

– verschiedene Blickrichtungen eröffnet, 

– mögliche Vernetzungen gefördert, 

– Differenzierungen zwischen Grundkurs- und Leistungskursfach erreicht, 

– unterschiedliche Anforderungsbereiche gezielt angesprochen werden. 

Die Arbeitsanweisungen müssen eine zu enge Führung und eine Häufung von Informa­
tionen in der Aufgabenstellung vermeiden, um nicht Leistungen, die der Prüfling bei 
einer weniger gelenkten Aufgabenstellung selbst erbringen könnte, unmöglich zu 
machen. Die Aufgaben sollen den Prüfling in die Lage versetzen, die Darstellung und 
Argumentation eigenständig zu strukturieren und die Lösung in einem stringent be­
gründeten Sachzusammenhang zu präsentieren. 

3.3.4 Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistungen 

„Den Aufgaben der schriftlichen Prüfung werden von der Aufgabenstellerin bzw. dem 
Aufgabensteller eine Beschreibung der von den Schülerinnen und Schülern erwarteten 
Leistungen einschließlich der Angabe von Bewertungskriterien beigegeben. Dabei sind 
von der Schulaufsichtsbehörde gegebene Hinweise für die Bewertung zu beachten und 
auf die gestellten Aufgaben anzuwenden.“ (§ 5 Absatz 3 der „Vereinbarung über die 
Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ - Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 13.12.1973 i.d.F. vom 16.06.2000 - ) Die erwarteten 
Prüfungsleistungen sind stichwortartig darzustellen. Werden Prüfungsaufgaben nicht 
zentral gestellt, so ist der vorangegangene Unterricht, aus dem die vorgeschlagene 
Prüfungsaufgabe erwachsen ist, so weit zu erläutern, wie dies zum Verständnis der 
Aufgabe notwendig ist. Damit soll zugleich der Bezug zu den Anforderungsbereichen 
einsichtig gemacht werden. Zugelassene Hilfsmittel sind anzugeben. Beim Einsatz der 
Hilfsmittel muss der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt bleiben. 

3.3.5 Bewertung der Prüfungsleistungen 

Nach § 6 Absatz 5 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Ober­
stufe in der Sekundarstufe II“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.12.1973 
i.d.F. vom 16.06.2000) soll aus der Korrektur und Beurteilung der schriftlichen Arbeit
(Gutachten) hervorgehen, „welcher Wert den von der Schülerin bzw. dem Schüler 
vorgebrachten Lösungen, Untersuchungsergebnissen oder Argumenten beigemessen 
wird und wieweit die Schülerin bzw. der Schüler die Lösung der gestellten Aufgaben 
durch gelungene Beiträge gefördert oder durch sachliche oder logische Fehler beein­
trächtigt hat. Die zusammenfassende Beurteilung schließt mit einer Bewertung gemäß 
Ziffer 9.1 und 9.2 der Vereinbarung vom 07.07.1972 i.d.F. vom 16.06.2000.“ Das 
Beurteilen der von den Prüflingen erbrachten Prüfungsleistung erfolgt unter Bezug auf 
die beschriebene erwartete Gesamtleistung. 
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Mangelhafte Gliederung, Fehler in der Fachsprache, Ungenauigkeiten oder unzurei­
chende oder falsche Bezüge zwischen Materialien sind als fachliche Fehler zu werten. 
Darüber hinaus sind schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 
Richtigkeit in der Muttersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form 
gemäß § 6 Abs. 5 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstu­
fe in der Sekundarstufe II“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom l3. 12. 1973 
i.d.F. vom 16.06.2000) zu bewerten.

Die Note „gut“ (11 Punkte) ist erreicht, wenn der Prüfling differenzierte Erläuterungen 
gibt, dabei die gegebenenfalls vorhandenen Materialien gut auswertet, Kenntnisse 
nachweist und Zusammenhänge herstellt. Die Darstellung ist strukturiert und die 
sprachliche Ausdrucksweise überzeugend. 

Die Note „ausreichend“ (5 Punkte) ist erreicht, wenn die zentralen Aspekte der Thema­
tik in ihren Grundzügen vorhanden sind, das gegebenenfalls vorhandene Material in 
einigen Aspekten berücksichtigt wird, grundlegende Kenntnisse themenbezogen und 
geordnet dargestellt werden. Die Arbeit zeichnet sich durch eine verständliche Sprache 
aus. 

3.4 Mündliche Prüfung 

3.4.1 Allgemeine Hinweise 

Mündliche Prüfungen kann es im Leistungskursfach und im Grundkursfach Sport 
geben. 

Die mündliche Prüfung im Fach Sport (Leistungskursfach oder Grundkursfach) besteht 
aus zwei gleichwertigen Teilen, die jeweils einen Kurzvortrag und ein Prüfungsge­
spräch umfassen. Sie erstreckt sich auf die in Abschnitt 1.2.2 genannten Prüfungsge­
genstände und bezieht sich auf mindestens zwei der genannten Kenntnisbereiche aus 
zwei Kurshalbjahren. Dabei wird überprüft, ob die Prüflinge auf der Basis im Unter­
richt erworbener - im Leistungskurs vertiefter - Spezialkenntnisse selbstständig gege­
benenfalls materialgebundene sporttheoretische Sachverhalte, Aufgaben und Probleme 
lösen, im freiem Vortrag darüber berichten und im Gespräch zu den sich ergebenden 
Fragen Stellung nehmen können. Im Vordergrund soll die Darstellung und Begründung 
von Sachverhalten und Verfahren stehen. Der Nachweis verschiedener fachlicher und 
methodischer Qualifikationen ist zu fordern. 

3.4.2 Aufgabenarten 

Aufgabenarten können sein: 

–	 Erörterung in Form von mindestens zwei in sich geschlossenen Aufgaben mit und 
ohne Material zur Auswertung 

–	 Erörterung in Form einer geschlossenen Aufgabe mit und ohne Material zur Aus­
wertung (Text, Grafik, Statistik usw.). 

Die Aufgabenarten haben gemeinsam, dass sie die in der Sporttheorie möglichen 
Kenntnisbereiche, spezifischen Sachverhalte und Problemstellungen ansprechen. Sie 
bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zur Analyse, Erörte­
rung und begründeten Stellungnahme zu überprüfen. 
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